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(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)
Wohnbauflächen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)
Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs. 2  Nr. 2  BauGB)
Flächen für den Gemeinbedarf

Kirchen und kirchlichen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen

Umgrenzung einer Sachgesamtheit,
die dem Denkmalschutz unterliegt
(§ 5 Abs. 4 BauGB)

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

Zweckbestimmung:

Denkmalschutz unterliegen
Einzelanlagen, die dem 

(§ 5 Abs. 4 BauGB)

Sonstige Planzeichen
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